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ARBEITSPROGRAMM DER FACHGRUPPE TEN FÜR 2021 

Das Arbeitsprogramm der Fachgruppe TEN folgt unmittelbar auf die Billigung des Vorschlags der Europäischen Kommission für ein ehrgeizigeres Klimaziel für 2030 durch den Europäischen Rat. Langfristig bedeutet dies, den ökologischen Wandel zu beschleunigen und bis 2030 das neue Ziel einer Verringerung der Treibhausgasemissionen um 55 % und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Bei diesem ehrgeizigen Ziel sollte ein sozial gerechter und wirtschaftlich gerechtfertigter Übergang im Rahmen des europäischen Grünen Deals im Blick behalten werden, damit „niemand zurückgelassen wird“.

Der europäische Grüne Deal ist eine klare Priorität und ein zentrales Element des Aufbauplans. Die Erfahrungen mit der COVID-19-Krise werden mit ziemlicher Sicherheit für eine größere Dynamik in Richtung neuer Arbeitsmethoden, Automatisierung und Digitalisierung sorgen. Es bestehen beachtliche Finanzierungsmöglichkeiten bei Projekten, Technologien und Marktlösungen im Bereich nachhaltige Energie, Verkehr und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, die den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort unmittelbare Vorteile bringen können. 

Die Fachgruppe TEN will sich auf der Grundlage ihrer früheren Arbeiten, insbesondere im Bereich Informationsgesellschaft und Medien, und im Einklang mit der Sicherheitsunion bei ihrer Arbeit mit der inneren Sicherheit befassen. 

2021 werden der Aufbau und die Resilienz der Europäischen Union (EU) die beherrschenden Themen sein. Allen nachfolgend genannten Wirtschaftszweigen wird eine entscheidende Rolle dabei zukommen, für Beschäftigte, Unternehmen sowie die Unionsbürgerinnen und -bürger ein gewisses Maß an Normalität wiederherzustellen. 

Die Initiativen der EU werden zunehmend einen bereichsübergreifenden Charakter aufweisen. Daher sieht die Fachgruppe TEN erwartungsvoll einer aktiven Zusammenarbeit mit den anderen Fachgruppen und der CCMI mit dem Ziel einer breiten und kohärenten Beteiligung der organisierten Gesellschaft in Europa an der Gestaltung der europäischen Politik entgegen.

Hinsichtlich der Energie, des Verkehrs und der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, der Informationsgesellschaft und der Medien sieht die Fachgruppe TEN im kommenden Jahr ein beachtliches Arbeitsprogramm voraus. Vor ihr liegt ein anspruchsvoller Zeitplan. Bereits in den letzten Monaten des Jahres 2020 wurden neue Vorschläge vorgelegt, und im Verlauf des Jahres 2021 sind weitere vorgesehen. Das bedeutet auch, dass die Mitglieder der Fachgruppe TEN mehrfach Gelegenheit haben werden, der Stimme der organisierten Zivilgesellschaft aus allen Mitgliedstaaten bei der Gestaltung der EU-Politik unter den derzeitigen schwierigen Umständen Gehör zu verschaffen. 

Schließlich ist generell bei allen Arbeiten der Fachgruppe TEN und ihrer thematischen Studiengruppen (TSG) zu berücksichtigen, dass durch die COVID-19-Pandemie 2020 auf der ganzen Welt eine nie dagewesene Gesundheits-, Wirtschafts- und Sozialkrise ausgelöst wurde. Die Pandemie wird sich zweifellos auch 2021 noch auswirken. Daher werden die Fachgruppe TEN und ihre TSG ihre Prioritäten und Tätigkeiten entsprechend anpassen, um auf die COVID-19-Krise zu reagieren und deren soziale und wirtschaftliche Folgen in der EU abzumildern.

ENERGIE

Die heutige Zeit ist entscheidend für die künftige Entwicklung der EU. Der Gesundheitsnotstand infolge der COVID-19-Pandemie hat in ganzen Wirtschaftszweigen enorme Verluste zur Folge. Gleichzeitig ist die EU durch die Herausforderung des Klimawandels gezwungen, die im europäischen Grünen Deal und in der digitalen Agenda festgelegten Ziele weiterzuverfolgen. Mit dem neuen mehrjährigen Finanzrahmen und dem befristeten Instrument NextGenerationEU werden finanzielle Anreize zur Unterstützung des Aufbaus geschaffen. Die Europäische Kommission hat ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm vorgelegt, das zwar aus mehreren verschiedenen Vorschlägen für neue und überarbeitete Rechtsvorschriften besteht, jedoch vor dem Hintergrund des übergeordneten Ziels der Erreichung der Klimaneutralität als Einheit zu betrachten ist. 

Gleichwohl muss dem finanziellen und sozialen Druck – u. a. Arbeitslosigkeit und Armut – Rechnung getragen werden, unter dem die von der Krise getroffenen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen stehen. Unternehmen mit Liquiditätsproblemen im Frühjahr 2020 droht nun erneut die Insolvenz. Daher muss der Notwendigkeit, die Märkte wiederherzustellen und im Zuge der Umsetzung des Arbeitsprogramms der Kommission den sozialen und territorialen Zusammenhalt zu gewährleisten, gebührende Beachtung geschenkt werden, indem die tatsächlichen Auswirkungen der Maßnahmen im Energiesektor auf das Leben der Unionsbürgerinnen und -bürger sowie auf Unternehmen, insbesondere KMU, angemessen berücksichtigt werden, einschließlich der Ermittlung neuer Geschäftsmöglichkeiten sowie des Erhalts gefährdeter und der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Dies steht auch im Einklang mit den Prioritäten des portugiesischen Ratsvorsitzes für das nächste Halbjahr, in deren Mittelpunkt eine resiliente, grüne, soziale, digitale und globale EU stehen wird. Durch die Studiengruppe Bericht über die Lage der Energieunion 2020 und Bewertung der nationalen Energie- und Klimapläne (TEN/724) bietet sich eine Gelegenheit, die diesbezüglichen verschiedenen Perspektiven und ihre finanzielle Tragfähigkeit zu beleuchten sowie die von den Mitgliedstaaten ergriffenen und geplanten Maßnahmen zu analysieren, auch im Hinblick auf einen gerechten Übergang. 

Die Bekämpfung der Energiearmut und der Schutz gefährdeter Haushalte werden weiterhin Prioritäten der Fachgruppe TEN sein, wobei sie eng mit der Fachgruppe SOC zusammenarbeiten wird. Dieses Thema ist mit dem Politikbereich Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) verzahnt und wird von der Studiengruppe Eine Renovierungswelle für Europa (TEN/723) untersucht. Im Rahmen dieser Initiative ist ein breites Spektrum von Maßnahmen vorgesehen, um die jährliche Quote der energetischen Renovierungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden bis 2030 mindestens zu verdoppeln. Dabei soll auf Energieeffizienz und Erschwinglichkeit geachtet werden, und es sollen Impulse für das Baugewerbe und die Schaffung von Arbeitsplätzen in dieser Branche gesetzt werden. Später werden diese Maßnahmen durch Überarbeitungen der Energieeffizienzrichtlinie und der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ergänzt. In der Letzteren soll die schrittweise Einführung von verbindlichen Mindestnormen für die Energieeffizienz von vorhandenen Gebäuden vorgesehen werden. In diesem Zusammenhang wird die Fachgruppe TEN eine Studie zum Thema Mindestnormen für die Energieeffizienz im Wohnungssektor unterstützen, um die Einführung dieser Normen für verschiedene Gebäudearten zu bewerten. Mit dieser Studie sollen in erster Linie die Auswirkungen auf von Energiearmut betroffene und schutzbedürftige Verbraucher untersucht und zudem politische Empfehlungen gegeben werden. 

Im Hinblick auf die künftige Gestaltung von Energiesystemen und -infrastrukturen hat die Fachgruppe TEN wiederholt betont, dass alle Verbraucher – Privathaushalte, Unternehmen und Energiegemeinschaften – aktiv an der Entwicklung intelligenter Energiesysteme beteiligt werden müssen. Wie der EWSA in seiner Stellungnahme zum Thema Zwischen transeuropäischem Supernetz und lokalen Energieinseln (TEN/706) hervorgehoben hat, sollte bei Diskussionen über öffentliche Investitionen in die Infrastruktur die Frage von Eigentum und Kontrolle der Infrastruktur in EWSA‑Stellungnahmen einer weiteren Klärung unterzogen werden, zumal es hierbei um massive öffentliche Mittel geht.

Der EWSA hat vor Kurzem seine Stellungnahmen zu den beiden ergänzenden Mitteilungen der Kommission zu den Themen EU-Strategie zur Integration des Energiesystems (TEN/717) und Wasserstoffstrategie (TEN/718) fertiggestellt, die auf der Plenartagung im Januar verabschiedet wurden. 

Im Rahmen dieser Strategien werden zahlreiche Legislativinitiativen folgen. Ende 2020 legte die Kommission ihren Vorschlag für die Überarbeitung der Leitlinien der TEN-E-Verordnung vor, in denen Vorschriften für die Entwicklung und Interoperabilität von transeuropäischen Energieinfrastrukturen festgelegt werden, um für die zeitgerechte Umsetzung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse, mit denen Energiemärkte vernetzt werden, zu sorgen. Derzeit wird der Vorschlag für die neue Verordnung sorgfältig von der Fachgruppe TEN geprüft. In Verbindung mit dem Verkehrssektor wird auch die Richtlinie über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe überarbeitet, um dafür zu sorgen, dass EU-weit ein engmaschiges, weit verzweigtes Infrastrukturnetz für alternative Kraftstoffe – vor allem Energiespeicherung (Staudämme und elektrische Batterien), Erd- und Hybridgas und Wasserstoff – verfügbar und nutzbar ist.

Im Hinblick auf die Gestaltung der künftigen Energiesysteme wird die Rolle von erneuerbaren Energieträgern 2021 ebenfalls ein wichtiges Thema für die Tätigkeit der Fachgruppe TEN sein: Das Ziel der Dekarbonisierung und der sauberen Elektrifizierung ist in der Tat nicht zu erreichen, ohne dass der Anteil erneuerbarer Energieträger am Energiemix deutlich gesteigert wird. Durch die Initiative zur Strategie für erneuerbare Offshore-Energie (TEN/726) und die geplante Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie bietet sich eine Möglichkeit, die Entwicklungen in diesem Bereich umfangreicher zu untersuchen und im Interesse der Zivilgesellschaft Empfehlungen zu formulieren, u. a. zur Rolle und zum Potential von Biokraftstoffen. 

Im Hinblick auf Gas werden neue politische Maßnahmen entwickelt und vorhandene Rechtsvorschriften überarbeitet, um das Ziel der Klimaneutralität zu verwirklichen. Als zweithäufigstes Treibhausgas trägt Methan zum Klimawandel bei. Etwa ein Drittel der weltweiten, vom Menschen verursachten Methanemissionen sind auf den Energiesektor zurückzuführen. In den ersten Monaten des Jahres 2021 wird sich die Fachgruppe TEN eingehend mit der Methanstrategie (TEN/725) befassen. Auf diese Strategie wird eine Legislativinitiative folgen, die speziell darauf ausgerichtet ist, die Methanemissionen im Energiesektor zu verringern; diese Initiative wird gemeinsam mit der geplanten Überarbeitung des dritten Energiepakets im Hinblick auf die Erdgasrichtlinie und die Verordnung über Erdgasfernleitungsnetze geprüft werden, die mit dem Ziel der Regulierung wettbewerbsorientierter dekarbonisierter Gasmärkte vorgeschlagen werden sollen.

Zu guter Letzt machen die Bemühungen um das Erreichen der Klimaneutralität einen übergreifenden und mit den anderen Fachgruppen und der CCMI abgestimmten Ansatz erforderlich, da von den Initiativen, die die Kommission plant, verschiedene Politikbereiche berührt werden. Dies zeigt u. a. der Legislativvorschlag für Nachhaltigkeitsanforderungen für Batterien in der EU, der im Dezember 2020 vorgelegt wurde und mit dem für eine wettbewerbsorientierte, kreislauforientierte, nachhaltige und sichere Wertschöpfungskette für alle Batterien gesorgt werden soll, die auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht werden. Andere Themen von allgemeinem Interesse könnten die Überarbeitung der Lastenteilungsverordnung und der Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen sein. Die Fachgruppe TEN wird ganz besonders den Auswirkungen von Energiverbrauch und -effizienz im Bereich der Digitalisierung Aufmerksamkeit widmen, sobald ersichtlich sein wird, dass der Ausbau des digitalen Netzes ein ausschlaggebender Faktor für die Erholung der EU ist. 

Darüber hinaus hält der EWSA den anstehenden Vorschlag für eine Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie für wichtig.

Die Thematische Studiengruppe Energie (TSG-E) wird danach streben, die Agenda des EWSA im Hinblick auf Energiefragen mit dem breiteren Kontext der EU-Energiepolitik zu verknüpfen und eine stärkere Rolle der Zivilgesellschaft zu fördern, um für eine erfolgreiche Energiewende zu sorgen, bei der niemand zurückgelassen wird.

Dieses Ziel wird erreicht werden, indem Anhörungen von Sachverständigen und öffentliche Konferenzen abgehalten werden, Mitglieder an externen Veranstaltungen teilnehmen und außerdem die relevanten Themen für Studien und Erörterungen ausgewählt werden, sodass ein übergreifender und zukunftsweisender Beitrag zur Arbeit der Fachgruppe TEN geleistet wird und sich möglicherweise auch Vorschläge für Initiativprojekte ergeben.

Um im kommenden Jahr einen entsprechenden Dialog einzuleiten, werden die Mitglieder der TSG-E eingehend die wichtigsten zugehörigen Themen im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 analysieren, das voraussichtlich ein breites Spektrum von Legislativinitiativen umfassen wird, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den Energiebereich auswirken. Der daraus resultierende Überblick wird in Verbindung mit der nutzbringenden Expertise der Mitglieder der TSG-E die Grundlage für die thematische Schwerpunktsetzung bei den anstehenden Arbeiten bilden. Mögliche Themen wären zum Beispiel die Notwendigkeit der Bekämpfung der Energiearmut, unter anderem durch Einführung gemeinsamer Normen und geeigneter Infrastrukturen, die Rolle der erneuerbaren Energieträger in künftigen Energiesystemen mit Blick auf die geplante Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, die Auswirkungen der Dekarbonisierung des Energiesektors auf regionaler und lokaler Ebene und die Förderung einer aktiven Rolle der Unionsbürgerinnen und -bürger bei diesem Wandel, nicht zuletzt im Hinblick auf Energiegemeinschaften.

VERKEHR

In ihrem Arbeitsprogramm für 2021 beschreibt die Kommission ihren Ansatz in Sachen Verkehr vor dem Hintergrund des europäischen Grünen Deals. Dabei liegt das Gewicht auf der Überarbeitung der einschlägigen Klimavorschriften. Der Schwerpunkt der im Rahmen des europäischen Grünen Deals geplanten Arbeiten spiegelt den systemumspannenden Charakter des ökologischen Wandels wider, der auch für die Verkehrsbranche vollzogen werden soll. In diesem Zusammenhang wird die Fachgruppe TEN besonderes Augenmerk auf die Maßnahmen richten, die die Kommission im Bereich intelligente und nachhaltige Mobilität vorlegen wird, wozu unter anderem die Überarbeitung der Verordnung zum transeuropäischen Verkehrsnetz und der Richtlinie über intelligente Verkehrssysteme sowie die Initiative EU 2021 für Korridore im Schienenverkehr, einschließlich der Überarbeitung der Verordnung über Güterverkehrskorridore und Maßnahmen zur Förderung des Personenverkehrs auf der Schiene, zählen.

Ferner wird die Fachgruppe TEN im Nachgang zur Mitteilung der Kommission zu ihrer neuen Strategie für nachhaltige und intelligente Mobilität, die für die nächsten Jahre als Fahrplan dienen wird und mit der eine Strategie für einen Verkehrssektor festgelegt wird, der sich auf einen vollendeten Binnenmarkt stützt, der für eine saubere, digitale und moderne Wirtschaft bis 2030 und 2050 bereit ist, eine Stellungnahme (TEN/729) beisteuern. Die Fachgruppe TEN wird dieses Thema im Hinblick auf eine Verbesserung der Nachhaltigkeit des Verkehrs genau beobachten. Die Fachgruppe TEN wird dieses Thema im Hinblick auf eine Verbesserung der Nachhaltigkeit des Verkehrs genau beobachten.

Angesichts der Pandemie werden auch die Herausforderungen infolge der COVID-19-Krise ins Gewicht fallen und in der Strategie berücksichtigt werden, da der Verkehr zu den Wirtschaftszweigen gehört, die von der Krise am schwersten getroffen wurden (Unterbrechungen der Versorgungskette, drastischer Rückgang von Reisen und Tourismus, eingeschränkte Konnektivität). In der Strategie wird ein gestärkter Binnenmarkt, der auf einem nachhaltigen, intelligenten und widerstandsfähigen Verkehrssystem fußt, als wesentliche Voraussetzung dafür gesehen, dass der Sektor gestärkt aus der Krise hervorgeht und widerstandsfähiger gegen eventuelle künftige Krisen wird. 

Zu den Schlüsselelementen gehören ausreichende Mittel für EU-Förderprogramme, die Weiterentwicklung der Digitalisierung, angemessene Ressourcen und verbesserte Leitsysteme für eine fristgerechte Fertigstellung des TEN-V-Netzes, eine Flottenerneuerung bei allen Verkehrsträgern und eine raschere Vollendung des einheitlichen europäischen Verkehrsraums unter Beseitigung der den freien Dienstleistungsverkehr noch behindernden Hemmnisse. 

Die Fachgruppe TEN wird alle in dieser Strategie enthaltenen Initiativen genau beobachten und überwachen, da der EWSA in den folgenden acht Maßnahmenbereichen damit befasst werden könnte:

· Förderung der Nutzung sauberer Technologien und alternativer Kraftstoffe im Straßen-, Schiffs- und Luftverkehr; 
· Erhöhung des Anteils nachhaltigerer Verkehrsträger wie Schiene und Binnenwasserstraßen und Verbesserung der Effizienz des gesamten Verkehrssystems;
· Schaffung von Anreizen für die richtigen Verbraucherentscheidungen und emissionsarme Verfahren;
· Investitionen in emissionsarme und -freie Lösungen, unter anderem für die Infrastruktur;
· Verwirklichung des TEN-V-Netzes;
· Entwicklung intelligenter Verkehrssysteme, einschließlich multimodaler Flug- bzw. Fahrscheine;
· Wiederherstellung des Vertrauens der Fahr- bzw. Fluggäste und der Marktnachfrage;
· Strategien für die Steigerung der Attraktivität und den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel.

Mit dem Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 wird die Fachgruppe TEN die Initiativen der Kommission genau beobachten, um dafür zu sorgen, dass der Verkehr zugleich nachhaltig und intelligent gestaltet wird, indem die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung, etwa durch Erhöhung der Verkehrseffizienz durch künstliche Intelligenz, umfassend genutzt und verkehrsbedingte Gefahren auf ein Minimum begrenzt werden. Dies ist der Schlüssel zu einer saubereren, nahtlosen, intelligenten und sicheren Mobilität aller Verkehrsträger. Die Fachgruppe TEN wird sich mit der geplanten Initiative der Überarbeitung der Richtlinie über intelligente Verkehrssysteme, einschließlich einer Initiative zu einem multimodalen Fahrscheinsystem, befassen.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Verkehrsträger wird die Fachgruppe TEN die Bedürfnisse der Luftfahrtbranche genau untersuchen, um den gesamten Wirtschaftszweig nach dem Stillstand infolge der COVID-19-Krise wieder auf den richtigen Weg zu bringen, und dabei dem Legislativpaket „ReFuelEU Aviation“, der Überarbeitung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, der Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums, der Überarbeitung des EU-EHS, der Umsetzung des CORSIA in der EU und den laufenden Überarbeitungen der Fluggastrechte und der Richtlinie über Flughafenentgelte besondere Aufmerksamkeit widmen.

Im Bereich des Seeverkehrs wird die Fachgruppe TEN das Legislativpaket „FuelEU Maritime“ mit dem Ziel beobachten, Lösungen zur Verbesserung der bestehenden Flotten sowie der Flotten der nächsten Generation vorzulegen, um den Energieverbrauch zu senken und die Verwendung sauberer Energie zu erhöhen.

Was den Straßenverkehr betrifft, wird sich die Fachgruppe TEN auf die Initiativen der Kommission für einen koordinierten Ansatz bei den Rechtsvorschriften konzentrieren, mit dem sowohl bei der Infrastruktur als auch bei den Fahrzeugen Fortschritte erzielt werden sollen, mit besonderem Schwerpunkt auf schweren Nutzfahrzeugen. Darüber hinaus steht die Überarbeitung des Rahmens für die Infrastruktur für nachhaltige alternative Kraftstoffe im Blickpunkt, mit der Anreize für den Einsatz von Fahrzeugen zur Unterstützung der Entwicklung des multimodalen Verkehrs geschaffen werden sollen. 

Hinsichtlich des Schienenverkehrs wird sich die Fachgruppe TEN auf die geplante Initiative für Korridore im Schienenverkehr, einschließlich der Überarbeitung der Verordnung über Güterverkehrskorridore und Maßnahmen zur Förderung des Personenverkehrs auf der Schiene, konzentrieren.

Außerdem wird sie sich mit dem Vorschlag für eine Überarbeitung der Verordnung über das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V) beschäftigen.

Darüber hinaus nimmt die Fachgruppe TEN die Absicht der Kommission zur Kenntnis, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Konnektivität und Wettbewerb im Verkehrsbinnenmarkt zu bewerten und Folgemaßnahmen vorzuschlagen sowie Notfallpläne für Krisensituationen auszuarbeiten, beides für 2021-2023.

Im Bereich des Schienenverkehrs steht 2021 das Europäische Jahr der Schiene im Fokus, wobei besonderes Gewicht auf die Bereiche Güterverkehr, durchgehende Fahrausweise und Verlagerung auf alternative Verkehrsträger gelegt werden soll. Dieser Themenbereich wird in Zusammenarbeit mit der CCMI entwickelt.

Im Einklang mit den Prioritäten des portugiesischen EU-Ratsvorsitzes erarbeitet die Fachgruppe TEN auf dessen besonderes Ersuchen eine Sondierungsstellungnahme zum einheitlichen europäischen Eisenbahnraum (TEN/727), die auf der Plenartagung im März verabschiedet werden soll.

Die Fachgruppe TEN wird auf der Grundlage dieser und früherer Arbeiten am Ende des ersten Halbjahrs eine hochrangige Veranstaltung zu diesem Thema organisieren.

Die Thematische Studiengruppe Verkehr (TSG-T) wird der Fachgruppe TEN weiterhin als interne Denkfabrik in Verkehrsangelegenheiten dienen.

Ein zentraler Teil der Arbeit der TSG-T wird darin bestehen, neue Herausforderungen vorherzusehen und neue Ideen und Konzepte, insbesondere im Bereich Arbeitsbedingungen und sozial gerechter Übergang, zu entwickeln und zu prüfen. 

Sowohl die Kommission als auch der Rat konzentrieren sich bei ihren Prioritäten für 2021 offenbar darauf, die Erholung von der COVID-19-Krise mit der Umsetzung der beiden zentralen Prioritäten – des europäischen Grünen Deals und der Digitalisierung – zu kombinieren und gleichzeitig Synergien zwischen diesen beiden Zielen anzustreben. 

Zu den bedeutenden Initiativen der Kommission, die für den Verkehrssektor relevant sind, gehört das Paket Fit für das 55-%-Ziel mit Maßnahmen zur Umsetzung der verstärkten Emissionsreduktionsziele für 2030. Die Maßnahmen, die den Verkehrssektor betreffen, sind die Überarbeitung des Emissionshandelssystems der EU (EHS), die Ausdehnung dieses Systems auf den Seeverkehr, die Überprüfung des luftfahrtspezifischen Emissionshandelssystems im Hinblick auf das CORSIA-System (System zur Verrechnung und Reduzierung von Kohlenstoffdioxid für die internationale Luftfahrt) der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) und die Überprüfung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und der Energieeffizienzrichtlinie.

Auch Initiativen aus anderen Bereichen können für den Verkehrssektor von Interesse sein, wie etwa der geplante Vorschlag für eine vertrauenswürdige und sichere europäische eID und die Folgemaßnahmen zum Weißbuch über ausländische Subventionen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen folgende Themen als besonders interessant:

· Ausdehnung des EU-EHS auf den Seeverkehr und Überarbeitung des EU-EHS für die Luftfahrt, einschließlich der Koexistenz mit dem CORSIA in der EU. Hierbei ist dafür zu sorgen, dass jedwede von ihr vorgeschlagene Regelung unter Wahrung eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem EU-Luftverkehrsbinnenmarkt und im Schifffahrtssektor der EU effektiv Umweltzielen dient. Es wurde erörtert, das System auf den Landverkehr auszudehnen, diese Möglichkeit ist jedoch nicht im Arbeitsprogramm der Kommission für 2021 enthalten. 
· Die geplante Überprüfung des intelligenten Verkehrssystems (IVS) und des multimodalen Fahrscheinsystems. Dies könnte ein umfangreiches Thema werden, unter das auch KI-Anwendungen für den Verkehr fallen könnten.
· Die Überprüfung der TEN-V-Verordnung, da der Europäische Rechnungshof die Umsetzung von TEN-V stark kritisiert hat, vornehmlich aufgrund von Problemen mit den grenzüberschreitenden Verbindungen, einer unzureichenden Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten und allgemeinen Steuerungsproblemen. 
· Die Initiative für Korridore im Schienenverkehr hängt von der wesentlichen Frage der Effizienz des Schienengüterverkehrs ab, die auch darauf Einfluss hat, ob sich die Multimodalität verwirklichen lässt, angesichts dessen, dass 2021 das Jahr der Schiene ist, ein hochaktuelles Thema. 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass der Rat die Kommission darum ersucht hat, für den Fall von Pandemien oder anderen großen Krisen einen Vorschlag für einen Krisenplan für den europäischen Güterverkehrssektor vorzulegen.

Die TSG-T wird sich darum bemühen, die Zusammenarbeit mit den anderen Organen, insbesondere dem EU-Ratsvorsitz, der Kommission (GD MOVE), dem Europäischen Parlament (Ausschuss für Verkehr und Tourismus) und dem Ausschuss der Regionen, auszubauen.

DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE

Die Fachgruppe TEN wird sich in ihrer Tätigkeit weiterhin dafür einsetzen, eine Gesellschaft wiederherzustellen, die auf den Vorteilen der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gründet. Zwar lassen sich Ende 2020 die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie noch nicht in allen Lebensbereichen absehen, doch hat die Krise vor Augen geführt, dass effektive Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (DAI) und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erforderlich sind.

Um einem Marktversagen bei Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse entgegenzuwirken, werden die Mitgliedstaaten im Protokoll Nr. 26 über DAI im Anhang zum Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) aufgefordert, „ein hohes Niveau an Qualität, Sicherheit und Erschwinglichkeit, Gleichbehandlung und Förderung des universellen Zugangs und der Nutzerrechte sicherzustellen“. In einigen Mitgliedstaaten erfüllen jedoch eine Reihe von DAWI die in diesem Protokoll festgelegten Kriterien nicht oder nicht vollständig.

Um für einen hochwertigen und zeitgemäßen Zugang für alle Sorge zu tragen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

· Überprüfung der auf europäischer Ebene übernommenen Verpflichtungen zu universellen Dienstleistungen und deren Anpassung an technologische und gesellschaftliche Entwicklungen;
· Überprüfung der europäischen Qualitätsstandards verschiedener DAWI;
· Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Festlegung von Indikatoren für den universellen Zugang zu den einzelnen DAWI (Dichte der Zugangspunkte und deren maximaler Abstand, Regelmäßigkeit der Dienstleistung usw.);
· Festlegung des Konzepts erschwinglicher Preise zur Sicherstellung der finanziellen Zugänglichkeit der DAWI;
· Entwicklung einer Gemeinschaftsmethodik für die Bewertung der Leistung von DAWI.

Durch die COVID-19-Krise hat sich gezeigt, dass Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, mit denen die in Protokoll Nr. 26 festgelegten Kriterien erfüllt werden, dringend gebraucht werden, insbesondere diejenigen, die in der europäischen Säule sozialer Rechte festgelegt sind, wie z. B. Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, digitale Kommunikation, Verkehr, Energie- und Wasserversorgung, Finanzdienstleistungen, Sanitäreinrichtungen und Abfallsammlung. Im Einklang mit dem kommenden portugiesischen Ratsvorsitz, der die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte als eine seiner Prioritäten erachtet, wird die Fachgruppe TEN ihre Arbeit an der Säule fortführen, insbesondere im Hinblick auf die Bestimmung zur hochwertigen Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung für Hilfsbedürftige und auf das Recht auf den Zugang zu essenziellen Dienstleistungen guter Qualität. Die Bauvorhaben im Rahmen des Grünen Deals und die europäische Säule sozialer Rechte sollten unter gebührender Berücksichtigung der Politik und Praxis der Mitgliedstaaten als Gelegenheit genutzt werden, der Wohnungspolitik der EU eine konkrete und klare Gestalt zu verleihen.

Im Nachgang zur Verabschiedung der Initiativstellungnahme zum Thema Universeller Zugang zu menschenwürdigem, nachhaltigem und langfristig erschwinglichem Wohnraum (TEN/707) und dem erfolgreichen Webinar zu diesem Thema vom September 2020 wird sich die Fachgruppe TEN mit der neuen Strategie der Kommission zur Förderung der Renovierung öffentlicher und privater Gebäude auseinandersetzen. In der Kommissionsmitteilung Eine Renovierungswelle für Europa – umweltfreundlichere Gebäude, mehr Arbeitsplätze und bessere Lebensbedingungen (TEN/723) ist auch eine Initiative für bezahlbaren Wohnraum vorgesehen – eine sektorübergreifende Partnerschaft auf EU-Ebene für sozialen und erschwinglichen Wohnraum, mit der sichergestellt werden soll, dass für lokale Renovierungsprojekte ein Zugang zu allen erforderlichen technischen Kapazitäten und EU‑Mitteln zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang wird die Fachgruppe TEN auf ihrer Sitzung im Februar eine hochrangige Podiumsdiskussion veranstalten, um die Initiative für eine Renovierungswelle zu erörtern, die zahlreiche Möglichkeiten eröffnen und weitreichende gesellschaftliche, ökologische und wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen wird. Am 18. Januar hat die Kommission die Konzeptionsphase des neuen Europäischen Bauhauses eingeleitet, der 2020 von Präsidentin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union angekündigten Initiative. Die Fachgruppe TEN wird dieses Umwelt-, Wirtschafts- und Kulturprojekt, mit dem zur Verwirklichung des europäischen Grünen Deals Konzipierung, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Investitionen miteinander kombiniert werden sollen, zu einem Gegenstand ihrer Arbeit machen. Außerdem wird die Fachgruppe TEN eine Studie zum Thema Mindestnormen für die Energieeffizienz im Wohnungssektor durchführen, um die Einführung dieser Mindestnormen für verschiedene Gebäudearten zu bewerten. Der Schwerpunkt wird dabei auf den Auswirkungen auf Verbraucher liegen, die von Energiearmut betroffen und schutzbedürftig sind. Als Folgemaßnahme zu ihrer Initiative für eine Renovierungswelle für den Bausektor wird die Kommission 2021 eine umfassende Überarbeitung der Richtlinie über die Energieeffizienz von Gebäuden inklusive Folgenabschätzung vornehmen, ein wichtiges Thema für die Tätigkeit der Fachgruppe TEN im Jahr 2021. 

Die Fachgruppe TEN erwägt, im Nachgang zu diesen Stellungnahmen und Projekten in Bezug auf erschwinglichen Wohnraum und die Renovierungswelle in Zusammenarbeit mit anderen Fachgruppen (SOC usw.) im zweiten Halbjahr eine Veranstaltung mit Beamten und hochrangigen Akteuren wirtschaftlicher und sozialer Organisationen sowie von Verbraucher- und Bürgerverbänden zu organisieren.

Im Rahmen der REFIT-Initiativen beabsichtigt die Kommission, die Beihilfevorschriften für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu bewerten. Die Fachgruppe TEN wird diese Bewertung, bei der überprüft werden soll, inwieweit die im Rahmen des DAWI-Pakets von 2012 angestrebten Ziele mit den Vorschriften über Gesundheits- und Sozialdienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erreicht wurden, aufmerksam mitverfolgen. 

Die Fachgruppe TEN wird den kommenden Fahrplan der Kommission in Bezug auf Konnektivität, Qualifikationen und öffentliche digitale Dienstleistungen, mit dem im Rahmen der nicht legislativen Initiative Europas Digitale Dekade: Ziele im Digitalbereich für 2030 klare Ziele für 2030 festgelegt werden sollen, genau verfolgen.

Die Thematische Studiengruppe Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (TSG-SGI) wird die zuständigen europäischen und nationalen Behörden weiterhin darin bestärken, im Sinne der nachhaltigen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sowie im Einklang mit dem Motto des Arbeitsprogramms der TSG-SGI für 2021 bis 2023 – „Dienste von allgemeinem Interesse für die Menschen“ – die Umsetzung des Rechts auf Zugang zu hochwertigen Dienstleistungen sicherzustellen.

Die TSG-SGI wird die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte wie auch die Konkretisierung des 20. Grundsatzes dieser Säule verfolgen, der sich auf essenzielle Dienstleistungen und deren wirksame Bereitstellung, insbesondere durch zivilgesellschaftliche Organisationen, bezieht. Ferner wird sich die TSG-SGI mit der Digitalisierung der DAI und mit der Rolle von Städten und Gemeinden beim Erreichen der Klimaziele und eines sozial gerechten Übergangs befassen.

Dabei wird die TSG-SGI weiter Vertreter der Zivilgesellschaft in ihre Tätigkeit einbeziehen, indem sie Anhörungen von Sachverständigen, öffentliche Konferenzen und Debatten abhält. So könnte in den Räumlichkeiten des EWSA zum Beispiel eine gemeinsame Veranstaltung ausgerichtet werden, an der Vertreter von Gemeinden und Universitäten teilnehmen, die im Rahmen von Horizont 2020 am Projekt CoSIE zur kooperativen Entwicklung von öffentlichen Dienstleistungen durch Unionsbürgerinnen und -bürger sowie zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt sind (geplant für das Frühjahr 2021).

Die TSG-SGI wird sich mit der Rolle befassen, die den DAI bei der Bekämpfung der Gesundheitskrise und der Sicherstellung des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft zukommt. Insbesondere wird die TSG-SGI die Schlussfolgerungen der Evaluierung der für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen geltenden Vorschriften für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) und der De-minimis-Verordnung für DAWI in allen Wirtschaftszweigen bewerten, die die Kommission durchführen wird und die etwa Mitte 2021 in einer Arbeitsunterlage veröffentlicht werden soll. 

INFORMATIONSGESELLSCHAFT UND MEDIEN

In dem die Informationsgesellschaft und Medien betreffenden Arbeitsprogramm der Fachgruppe TEN geht es um die durch die neue Welle von Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, herbeigeführten Veränderungen, die sich auf die Medien und die Internetumgebung ausgewirkt haben und mit der Sicherheit von Netz- und Informationssystemen (TEN/730) und dem Aktionsplan für die Medien und den audiovisuellen Sektor (TEN/731) zusammenhängen. Mit der COVID-19-Pandemie sind neue Kanäle für Cyberkriminelle entstanden und sie hat die Bürgerinnen und Bürger anfälliger für extremistische Gewaltdiskurse im Internet gemacht. Außerdem hat sie die Notwendigkeit des Schutzes, sowohl im physischen Sinne als auch im digitalen Umfeld, aufgezeigt.

Der neue Ansatz für die innere Sicherheit als Teil der Strategie für eine Sicherheitsunion tritt an die Stelle der vorherigen Sicherheitsstrategie der Europäischen Sicherheitsagenda. Die Sicherheit ist eine übergreifende Frage, die fast alle Lebensbereiche berührt und sich auf zahlreiche Politikbereiche auswirkt.

Aufbauend auf der bisherigen Arbeit von Kommission, Rat und Parlament wird die Fachkommission TEN an der Strategie für eine Sicherheitsunion arbeiten, mit dem Ziel, die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt des Ansatzes zu stellen. Hierbei wird sie sich auf drei vorrangige Bereiche konzentrieren:

· Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Menschenhandel,
· Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung,
· Bekämpfung der Cyberkriminalität.

Die Fachgruppe TEN hat die Einführung von 5G-Netzen und die Einführung kommerzieller Dienste in vollem Umfang begrüßt. 5G-Netze umfassen die gesamte relevante Netzinfrastruktur für die Mobilfunk- und Drahtloskommunikation, die für Netzanbindungs- und Mehrwertdienste verwendet wird und fortgeschrittene Leistungsmerkmale wie sehr hohe Datengeschwindigkeit und -kapazität, Kommunikation mit niedriger Latenzzeit, ultra-hohe Zuverlässigkeit und Unterstützung einer großen Zahl verbundener Geräte aufweist. Die Frage der Sicherheit digitaler Netze wird weiterhin im Mittelpunkt stehen, da etwaige Störungen der 5G-Netze besonders schwerwiegende Folgen für viele kritische Dienste hätten. Deshalb ist ein koordinierter und kohärenter EU-Ansatz im Bereich der Cybersicherheit von kritischen Technologien und Netzen von wesentlicher Bedeutung, insbesondere in einer Zeit, in der Cyberangriffe von einem breiten Spektrum von Akteuren ausgehen. 
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Die kommende neue Cybersicherheitsstrategie der Kommission wird eine Überarbeitung der Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (NIS-Richtlinie) umfassen. Mit dieser Richtlinie wurden die nationalen Cybersicherheitskapazitäten gestärkt und die Mitgliedstaaten verpflichtet, eine nationale Cybersicherheitsstrategie festzulegen, nationale IT-Notfallteams (CERT – Computer Emergency Response Team) einzusetzen und Stellen zu benennen, die für NIS-Fragen zuständig sind. Die Kommission wird im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie die Anwendung der Richtlinie überprüfen und darüber hinaus weitere Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen vorschlagen.

Somit werden die von der Kommission angenommenen Legislativvorschläge die Arbeit der Fachgruppe TEN in Bezug auf digitale Angelegenheiten bestimmen. Dabei wird es besonders wichtig sein, den Beitrag der Zivilgesellschaft gebührend zu berücksichtigen.

Gegenstand der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) sind audiovisuelle Mediendienste sowohl für traditionelle Fernsehübertragungsdienste als auch für Abrufdienste. Dem Inhalts- und Mediensektor kommt in Europa eine wichtige wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Rolle zu. In allen Bereichen der Verlagswirtschaft müssen auch digitale bzw. Online-Veröffentlichungen entwickelt werden. Alle Medieninhalte, seien es Bilder, Ton oder Text, können heute auf zahlreiche Arten vertrieben und abgerufen werden. Die EU-Politik muss weiterentwickelt werden, um dieser neuen Situation gerecht zu werden. Im Bereich der audiovisuellen Mediendienste muss die Europäische Union für einen europäischen Binnenmarkt sorgen.

Zu den Tätigkeiten der Fachgruppe TEN werden auch Arbeiten zu dem von der Kommission vorgeschlagenen neuen Aktionsplan für die Medien und den audiovisuellen Sektor gehören.

_____________
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